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Die vorliegende Arbeitssicherheitsinformation (ASI) konzentriert sich auf wesentliche  
Punkte einzelner Vorschriften und Regeln. Sie nennt aus diesem Grund nicht alle im Ein-
zelnen erforderlichen Maßnahmen. Seit Erscheinen dieser ASI können sich der Stand der 
Technik und Rechtsgrundlagen geändert haben.

Die ASI wurde sorgfältig erstellt. Dies befreit jedoch nicht von der Pflicht und Verantwor- 
tung, die Angaben auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit zu überprüfen.

In dieser ASI wurde auf geschlechterneutrale Sprache geachtet. In Ausnahmefällen bezie-
hen sich die Personenbezeichnungen gleichermaßen auf Frauen und Männer, auch wenn 
dies in der Schreibweise nicht zum Ausdruck kommt.
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Einleitung

Mit dieser Handlungshilfe zur Gefährdungs-
beurteilung „Arbeitsbedingungen im Gast-
gewerbe verbessern“ können Sie Ihre Ar-
beitsabläufe optimieren. Sie stellen sicher, 
dass Sie Gefährdungen, Risiken und unnö-
tige Belastungen in Ihrem Betrieb frühzeitig 
erkennen und Maßnahmen einleiten.
Damit kommen Sie auch Ihren Verpflichtun-
gen in Bezug auf den Arbeitsschutz nach: 
Der Unternehmer muss die mit den einzel-
nen Arbeiten verbundenen Gefährdungen 
ermitteln und geeignete Maßnahmen zur 
Minimierung der Gefährdungen ergreifen 
(§ 5 Arbeitsschutzgesetz und § 3 Unfallver-
hütungsvorschrift „Grundsätze der Präven-
tion“). Das klingt zunächst einmal sehr auf-
wändig, aber vieles tun Sie sicher ohnehin 
schon, sonst würde Ihr Betrieb gar nicht lau-
fen. 

Die vorliegende Handlungshilfe besteht aus 
fünf Bereichen (A bis E) mit jeweils verschie-
denen Bausteinen. In den Bereichen A und 
B, in denen allgemeine Dinge behandelt 
werden, sollten Sie in jedem Fall alle The-
menbausteine bearbeiten. In den Bereichen 
C bis E wählen Sie bitte die Bausteine aus, 
die für Ihren Betrieb zutreffen.

Die aufgeführten Gefährdungen und Maß-
nahmen werden unter Umständen nicht alle 
in Ihrem Betrieb vorkommenden Tätigkeiten 
komplett abdecken, dazu sind die Betriebe
und die Einsatzorte im Einzelnen zu unter-
schiedlich. Falls Ihnen für Ihren Betrieb 
noch weitere relevante Gefährdungen auf-
fallen, dann sollten Sie diese im Feld „Be-
merkungen“ entsprechend beschreiben. 
Wenn einzelne Arbeitsbereiche in Ihrem Be-
trieb nicht vorkommen oder bestimmte Ge-
fährdungen bei Ihnen nicht zutreffen, kön-
nen Sie diese Punkte streichen.

→ Kursiv gedruckte Hinweise am Ende eines 
Punktes weisen auf Arbeits-Sicherheits-In-
formationen und Arbeitshilfen der BGN hin. 
Sie sind auf der aktuellen BGN-DVD und im 
Internet unter www.bgn.de verfügbar.

Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie sich bit-
te von Ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit 
oder von der zuständigen Aufsichtsperson 
der BGN beraten. 
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A  Betriebsorganisation

A 1  Organisation und Führung

Mängel in der betrieblichen Organisation können zu psychischen und körperlichen Belas-
tungen sowie zu Unfällen führen. Das hat negative Auswirkungen auf die Arbeitsergebnisse, 
die Produktivität und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Unternehmer und Vorgesetzte ver-
deutlichen in Gesprächen und 
durch ihr Verhalten, dass sie auf si-
cheres und gesundheitsgerechtes 
Arbeiten Wert legen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Weisungsbefugnisse, Aufgaben 
und Zuständigkeiten sind eindeutig 
festgelegt und allen Beschäftigten 
bekannt.
→ Formular Übertragung von Unter-

nehmerpflichten

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Arbeitsaufträge (Arbeitsanweisun-
gen) enthalten auch die Verpflich-
tung zum sicheren und gesunden 
Arbeiten.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Für die jeweiligen Arbeitsaufgaben 
werden immer nur hierfür geeigne-
te und qualifizierte Beschäftigte 
eingesetzt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Eventuell bestehende Beschäfti-
gungsbeschränkungen z. B. für Ju-
gendliche bzw. für werdende und 
stillende Mütter werden beachtet.
→ Jugendarbeitsschutzgesetz 

(JArbSchG)
→ Mutterschutzgesetz (MuSchG)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung des Be-
triebes ist sichergestellt:
Durch Teilnahme am BGN-Bran-
chenmodell, am Unternehmermo-
dell oder Durchführung der Regel-
betreuung.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen/Beratungsbedarf:
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A 2  Information und Kommunikation

Wer nicht Bescheid weiß oder sich nicht auskennt, macht schnell Fehler und bringt sich und 
andere in Gefahr. Um Störungen im Betriebsablauf, Fehler oder Unfälle zu vermeiden, müs-
sen die Mitarbeiter wissen, worauf sie achten und wie sie sich verhalten sollen. Die Infor-
mation und eine gute Kommunikation sind also ganz wichtig. Die Beschäftigten benötigen 
Informationen über die Arbeitsaufgabe, die Gefährdungen bei der Arbeit, die vorgesehenen 
sicheren Arbeitsabläufe und die rechtlichen Bestimmungen zur Arbeit.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Mitarbeiter besitzen alle Informa-
tionen, die sie zur Durchführung ih-
rer Arbeitsaufgaben brauchen bzw. 
sie wissen, wo diese Informationen 
zugänglich sind. Die Beschäftigten 
werden regelmäßig über mögliche 
Gefährdungen und die notwendi-
gen Verhaltensweisen unterwiesen 
(Themen: allgemeine Verhaltens-
hinweise, Umgang mit Maschinen, 
Schank- und Gasanlagen, Umgang 
mit Gästen, Reinigung, Hygiene).

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Auch Aushilfen und Praktikanten 
werden in sicheres und gesundes Ar-
beiten eingewiesen sowie über den 
Umgang mit Gästen informiert. 

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Die durchgeführten Unterweisungen 
werden schriftlich festgehalten (do-
kumentiert).
→ Unterweisungsnachweis

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)
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Die Beschäftigten sind angewiesen, 
technische Mängel und Störungen im 
Arbeitsablauf zu melden.

■         ■ Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Es ist allen Mitarbeitern und Teams 
bekannt, welche Arbeitsaufgaben 
sie erfüllen müssen und welche Ent-
scheidungs- und Weisungsbefugnis-
se sie haben.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Mitarbeiter können ihre Erfahrun-
gen über Schwachstellen, Störungen 
im Arbeitsablauf, Gefährdungen und 
Belastungen mit den Vorgesetzten 
besprechen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist festgelegt und vereinbart, wie 
mit den Vorschlägen und Erfahrun-
gen der Mitarbeiter umgegangen 
wird.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das berufsgenossenschaftliche und 
staatliche Regelwerk sowie aushang-
pflichtige Gesetze (Arbeitszeit-, Mut-
terschutz-, Jugendarbeitsschutz-
gesetz) sind ausgelegt oder es ist 
angegeben, wo sie zu finden sind 
(z. B. auf der DVD der BGN).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es sind Betriebsanweisungen zum 
Umgang mit Gefahrstoffen, z. B. Rei-
nigungsmitteln, erstellt und ausge-
hängt. Die Beschäftigten sind über 
die Inhalte un-terwiesen worden.
→ Vorgefertigte Betriebsanweisun-

gen der BGN

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bedienungsanleitungen und Be-
triebsanweisungen sind an geeigne-
ten Plätzen in der Nähe der Arbeits-
mittel verfügbar (ggf. kopieren). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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A 3  Arbeitsablauf und -organisation

Wenn es im Betrieb wie am Schnürchen laufen soll – also ohne Störungen, Unfälle, unnöti-
ge Belastungen, unzufriedene Gäste und Beschwerden – dann müssen die Arbeitsabläufe 
gut durchdacht und aufeinander abgestimmt sein. Die Arbeitsorganisation muss stimmen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann be-
steht Handlungsbedarf

Die Einsatzplanung der Beschäf-
tigten ist so gestaltet, dass kein 
zusätzlicher Stress entsteht, z. B. 
durch frühzeitige Bekanntgabe der 
Dienstpläne, gleichmäßige Ver-
teilung der ungünstigen Arbeits-
schichten, Pausenregelung, Per-
sonalreserve für Krankheit, Urlaub 
und Spitzenzeiten, ausreichende 
Anzahl von Aushilfen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Arbeitsabläufe der einzelnen 
Mitarbeiter sind so aufeinander ab-
gestimmt, dass sie reibungslos in-
einander greifen bzw. sich nicht ge-
genseitig stören/behindern  
(z. B. Laufwege, Zuordnung der 
Gastbereiche).

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Wiederkehrende Prüfungen von Ar-
beitsmitteln werden ordnungsge-
mäß durchgeführt (Prüffristen sind 
festgelegt, zur Prüfung befähigte 
Personen sind ermittelt und beauf-
tragt, Prüfungen werden dokumen-
tiert).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Beschäftigten überprüfen vor 
dem Benutzen die Arbeitsmittel, ob 
sie funktionstüchtig und ohne Män-
gel sind. Mangelhafte Arbeitsmittel 
benutzen sie nicht und nehmen sie 
umgehend außer Betrieb.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es sind Reinigungspläne erstellt, 
in denen Reinigungspersonal, Rei-
nigungsumfang, Reinigungsinter-
valle, Reinigungsgeräte und Reini-
gungsmittel festgelegt sind (z. B. 
für Küche, Spülküche etc.).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten überprüfen die 
zur Verfügung gestellte persönli-
che Schutzausrüstung (PSA) vor der 
Benutzung auf einwandfreien Zu-
stand. Mangelhafte PSA (z. B. ein-
gerissene Handschuhe, beschä-
digte Schuhe) werden umgehend 
ausgetauscht.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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A 4  Einkauf und Beschaffung

Bei Einkauf und Beschaffung von Waren sollten mögliche Gefährdungen beim Einsatz im 
Betrieb von Vornherein ausgeschaltet werden. Mögliche Gefährdungen sind zum Beispiel 
sicherheitstechnisch nicht einwandfreie oder qualitativ minderwertige Maschinen, Werk-
zeuge, Elektrogeräte, der Einsatz „scharfer“ Reinigungs- und Desinfektionsmittel, ungeeig-
nete persönliche Schutzausrüstung.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Bei der Beschaffung von Maschinen, 
Werkzeugen, Elektrogeräten usw. 
wird auf deren Qualität, auf gute 
Handhabbarkeit und auf den arbeits-
sicheren Zustand geachtet. Falls 
möglich, werden geprüfte Produk-
te gekauft (möglichst GS-Zeichen, 
DGUV Test-Zeichen, VDE-Zeichen).
→ Formulierungsvorschlag für eine 

Auftragsbestätigung bei Bestel-
lung von Maschinen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es werden die Reinigungs- und Des-
infektionsmittel eingekauft, die die 
Gesundheit der Mitarbeiter am we-
nigsten gefährden (möglichst unge-
fährliche Stoffe).

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Es werden nur Schutzhandschuhe, 
Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen 
oder andere persönliche Schutzaus-
rüstung angeschafft, die für die vor-
gesehene Verwendung geeignet sind 
(ggf. vom Lieferanten bescheinigen 
lassen). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Beim Einkauf von Maschinen, Werk-
zeugen, Elektrogeräten usw. sowie 
bei der Beschaffung von Schutz-
handschuhen, Schutzschuhen, 
Schutzbrillen oder anderer persön-
licher Schutzausrüstung werden die 
Wünsche und Erfahrungen der Mitar-
beiter möglichst berücksichtigt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Einkauf von Maschinen, Werk-
zeugen, Elektrogeräten usw. wird da-
rauf geachtet, dass eine Betriebs-
anleitung (in deutscher Sprache) 
mitgeliefert wird.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen geeignete Hautschutz-, 
Hautreinigungs- und Hautpflegemit-
tel zur Verfügung
→ ASI 8.60 Haut und Beruf
→ Betriebsanweisung  

Feuchtigkeitsdichte Handschuhe 
tragen 

→ Betriebsanweisung  
Hautschutzmaßnahmen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Falls ätzende, reizende oder ge-
sundheitsschädliche Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel angeschafft 
werden, wird vom Hersteller das Si-
cherheitsdatenblatt zu den Stoffen 
mitgeliefert. Falls nicht: das Sicher-
heitsdatenblatt wird vom Hersteller 
angefordert (Musterbrief).
→ ASI 8.05 Reizende und ätzende 

Stoffe
→ Musterbrief zur Anforderung eines 

Sicherheitsdatenblatts

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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A 5  Notfallvorsorge

Für Notfälle (z. B. Unfälle, Brände, Betriebsstörungen) müssen alle erforderlichen Maßnah-
men getroffen sein, damit die Gäste, die Beschäftigten und die Einrichtung soweit wie 
möglich geschützt werden können.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die erforderlichen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Ersten Hilfe 
sind getroffen (z. B. Erste-Hilfe-Ma-
terial, Kennzeichnungen, Ersthelfer, 
Verbandbuch). 
→ ASI 0.90 Erste Hilfe im Betrieb 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Abläufe für einen Notfall sind 
festgelegt (Rettungskette) und die 
Mitarbeiter sind entsprechend un-
terwiesen.
→ ASI 0.90 Erste Hilfe im Betrieb

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es existieren im Betrieb Aushänge 
mit den aktuellen Notrufnummern 
(Adresse von Durchgangsarzt, Kran-
kenhaus usw.).
→ ASI 0.80 Ein Unfall ist geschehen 

– was tun?
→ Plakat Erste Hilfe

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist ausreichend Erste-Hilfe-Mate-
rial vorhanden.
→ ASI 0.90 Erste-Hilfe im Betrieb ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Das Erste-Hilfe-Material ist jederzeit 
erreichbar und der Aufbewahrungs-
ort ist bekannt sowie deutlich ge-
kennzeichnet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das Erste-Hilfe-Material wird regel-
mäßig überprüft und bei Bedarf so-
wie nach Ablauf des Verfallsdatums 
aufgefüllt bzw. erneuert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

In jeder Arbeitsschicht sind ausrei-
chend ausgebildete Ersthelfer vor-
handen.
→ Siehe DGUV Vorschrift 1 § 26 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Ersthelfer werden alle 2 Jahre 
fortgebildet. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Ersthelfer sind namentlich be-
kannt gegeben (Aushang). ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Erste-Hilfe-Leistungen nach Un-
fällen werden dokumentiert (z. B. in 
einem Verbandbuch).
→ Verbandbuch
→ Dokumentation Erste-Hilfe
     (DGUV Information 204-021)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die erforderlichen Maßnahmen zum 
Brandschutz sind getroffen (z. B. 
Feuerlöscher, Kennzeichnungen, 
Flucht- und Rettungswege).
→ ASI 9.30 Brandschutz im Betrieb

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Notausgänge und Fluchtwege sind 
deutlich erkennbar und dauerhaft 
mit nachleuchtenden oder hinter-
leuchteten Rettungszeichen ge-
kennzeichnet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Notausgänge sind während 
der Betriebszeiten ohne Hilfsmittel 
(z. B. Schlüssel) von innen zu öff-
nen und sie sind auf beiden Seiten 
stets frei von Hindernissen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Verkehrswege und Fluchtwege sind 
ausreichend breit und werden nicht 
zugestellt. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Geeignete Löscheinrichtungen (Feu-
erlöscher, z. B. auch ein spezieller 
Fettbrandlöscher) sind ausreichend 
vorhanden, frei zugänglich und je-
derzeit sofort nutzbar.
→ Berechnungsprogramm für Feu-

erlöscher

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Jeder Standort eines Feuerlöschers 
ist deutlich gekennzeichnet. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind in die Hand-
habung der Feuerlöscher eingewie-
sen. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Feuerlöscher werden mindes-
tens alle 2 Jahre durch einen Sach-
kundigen geprüft. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind über das 
Verhalten während bzw. nach Über-
fällen informiert bzw. geschult. Die 
hierbei bekannt gegebenen Tele-
fonnummern sind auf dem aktuel-
len Stand.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Umgang mit Zahlungsmitteln 
ist sichergestellt, dass die Einsicht 
und der Eingriff in die Ladenkasse
oder in den Tresor durch Fremde 
verhindert wird. Dies gilt auch bei 
der Zählung der Geldeinnahmen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Um das Risiko von Überfällen zu 
verringern, sind das Umfeld sowie 
die Ein- und Ausgänge der Betriebs-
stätte gut einsehbar und gut ausge-
leuchtet. Auf eine manipulationssi-
chere Installation von Leuchten und 
Videoüberwachungsanlagen wur-
de geachtet. Es ist sichergestellt, 
dass keine Unbefugten den Betrieb 
durch Personal-, Neben- oder Liefe-
ranteneingänge betreten können.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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B 1  Allgemeine Aspekte

Bauliche Mängel, heiße Flüssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Mängel an 
Maschinen und Geräten sowie ungünstige Klimaverhältnisse können die Sicherheit und die 
Gesundheit der Beschäftigten gefährden sowie den sicheren und produktiven Betriebsab-
lauf stören. Deswegen sind im Gastgewerbe Maßnahmen durchzuführen, die diese Gefähr-
dungen und Störungen vermeiden.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Arbeitsräume (Küche, Gastraum 
usw.) sind so bemessen, dass an 
den Arbeitsplätzen ausreichend Be-
wegungsfläche vorhanden ist.
→ ASI 0.10 Küchenplanung

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Fußböden in den Arbeits- und La-
gerräumen sind sicher begehbar und 
leicht zu reinigen.
→ ASI 4.40 Unfallsichere Gestaltung 

von Fußböden

■         ■
Wer erledigt

 
bis wann? (Datum)

Das Raumklima ist angenehm und 
führt nicht zu Erkrankungen der Mit-
arbeiter (Vermeidung von Zugluft 
und eine ausreichende Belüftung si-
cherstellen z. B. durch Lüftungsan-
lage, gezielte Absaugung über Ge-
räten, die Hitze verursachen bzw. 
gefährliche Stoffe produzieren).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

B  Arbeitsbereichsübergreifende  Anforderungen
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Für Wartungs- und Pflegearbeiten an 
hochgelegenen Stellen (z. B. Aus-
wechseln von Lampen, Aus- und Ein-
bau von Fettfangfiltern, Reinigung 
von Glasflächen) stehen geeigne-
te Hilfsmittel zur Verfügung (Leitern, 
Tritte). Es ist sichergestellt, dass die 
Arbeitsstellen abgesichert sind (z. B. 
Kennzeichnung, Absperrungen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es werden nur Arbeitsstoffe verwen-
det, von denen möglichst keine Ge-
sundheitsgefährdung ausgeht. Wenn 
möglich, wird auf Gefahrstoffe ver-
zichtet – z. B. Reinigungsmittel ohne 
reizende oder ätzende Eigenschaf-
ten.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Mitarbeiter, die mit Gefahrstof-
fen umgehen, sind mit Hilfe der Be-
triebsanweisungen zu den Stoffen 
speziell unterwiesen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Gefahrstoffe werden getrennt von an-
deren Gegenständen gelagert. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Im Arbeits- und Gastbereich gibt es 
keine Sturz- und Stolperstellen (z. B. 
Fußboden-Unebenheiten ausglei-
chen, schadhaften Bodenbelag aus-
bessern, Kabel und Anschlusslei-
tungen nicht quer durch den Raum 
verlegen). Bei nicht zu beseitigenden 
Gefahrstellen sind Warnhinweise an-
gebracht, z. B. schwarzgelbe Warn-
markierungen.
→ ASI 4.40 Unfallsichere Gestaltung 

von Fußböden
→ ASI 9.50 Vermeidung von Sturzge-

fahren

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Verschmutzungen auf Fußböden be-
seitigen die Beschäftigten sofort. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für das Heben und Tragen schwerer 
Lasten (z. B. Töpfe, Tabletts, Geträn-
kekisten, Fässer) sind Transportmit-
tel und Tragehilfen vorhanden (z. B. 
Servierwagen,Stechkarren, Trans-
portwagen, Fassrutsche) und werden 
auch benutzt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für das Entsorgen von Glassplittern 
stehen geeignete Schutzhandschu-
he zur Verfügung und die Beschäftig-
ten benutzen sie auch.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beleuchtung ist für die Arbei-
ten ausreichend (ausreichende Hel-
ligkeit, keine Schlagschatten, Licht-
schalter sind gut erreichbar oder 
Einsatz von Bewegungsmeldern, re-
gelmäßige Reinigung der Beleuch-
tungseinrichtung, gegebenenfalls 
zusätzliche Beleuchtung für Kas-
se, Buffet, Treppe, Arbeiten mit Auf-
schnittschneidemaschinen und Mes-
sern).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Zum Verdünnen von konzentrierten 
Reinigungs- und Desinfektionsmit-
teln sind geeignete Dosiereinrich-
tungen bereitgestellt und werden 
benutzt. (Besser: gebrauchsfertige 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
verwenden.)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Beschäftigten tragen nur Schu-
he, die für ihre Arbeit geeignet sind 
(fester Sitz am Fuß, geschlossene 
Ausführung im vorderen Bereich, si-
cherer Fersenhalt, Absätze mit mäßi-
ger Höhe, rutschhemmende Sohlen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten tragen bei Arbei-
ten, bei denen Unfall- und Gesund-
heitsgefahren nicht ausgeschlossen 
sind, persönliche Schutzausrüstung 
(PSA), z. B. Handschutz, Fußschutz, 
Augen- oder Gesichtsschutz.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Glastüren und -wände sind zumin-
dest in Augenhöhe so gekennzeich-
net, dass sie deutlich wahrgenom-
men werden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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C 1  Lagerung

Nicht standsichere bzw. nicht tragfähige Regale, unsachgemäß gestapelte Fässer und
Kisten sowie nicht gegen Umfallen gesicherte Druckgasflaschen (z. B. CO2) können die
Beschäftigten gefährden. Bei unsachgemäß gelagerten Nahrungsmitteln und Speisen
ist das Wachstum von krankheitserregenden Mikroorganismen möglich.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Alle Waren, Rohstoffe, Getränke 
usw. werden so gelagert, dass sie 
nicht umfallen/umkippen können 
(z. B. in Regalen, Fässer nur zwei 
Lagen hoch gestapelt, Druckgasfla-
schen stets gegen Umfallen gesi-
chert und nicht in Verkehrswegen 
aufgestellt).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist sichergestellt, dass reine 
Ware und unreine Ware in den ent-
sprechenden Räumen/Fächern ge-
trennt aufbewahrt werden (Waren-
ströme festlegen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind unterwie-
sen, wie die Waren fachgerecht ein-
zulagern sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

C Küche
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Es sind genügend Lagerflächen vor-
handen, so dass Flucht- und Ver-
kehrswege nicht zugestellt werden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Regale besitzen eine ausreichende 
Standsicherheit und Tragfähigkeit 
(ggf. Tragfähigkeit kennzeichnen, 
Regale an Wänden verankern).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Desinfektionsmittel werden nicht 
in Küchen-, Zubereitungs- und Vor-
ratsräumen und getrennt von Kü-
chen- und Essgeschirr und von 
Nahrungsmitteln gelagert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen geeignete Hilfsmittel (Lei-
tern, Tritte usw.) zur Verfügung, um 
gefahrlos Waren in höheren Lagen 
zu lagern bzw. sie zu entnehmen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Ausgänge aus den Kühlräumen 
sind auch bei ausgefallener Kühl-
raumbeleuchtung erkennbar, z. B. 
durch nachleuchtende Markierun-
gen an der Innenseite der Tür oder 
am Türgriff.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es wird regelmäßig überprüft, dass 
alle Kühlräume verlassen werden 
können, auch wenn die Türen von 
außen abgeschlossen sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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C 2  Kalte Küche

Im Bereich der „Kalten Küche“ gibt es insbesondere Gefährdungen durch Schneiden an
Messern und Werkzeugen von Küchenmaschinen und -geräten.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Beschäftigten werden regel-
mäßig über die speziellen Gefähr-
dungen beim Umgang mit Küchen-
maschinen und -geräten informiert 
(Aufschnittschneidemaschine, Uni-
versalküchenmaschine, Fleischwolf, 
Rührgerät, Messer usw.). 
→ ASI 2.18 Aufschnittschneidema-

schinen mit Rundmesser
→ ASI 7.10 Sicherer Umgang mit 

Messern in Küchen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Küchengeräte werden regelmä-
ßig sicherheitstechnisch von einer 
zur Prüfung befähigten Person über-
prüft. Fristen für die Prüfungen und 
die zur Prüfung befähigte Person 
sind festgelegt. Die Ergebnisse der 
Prüfungen werden schriftlich festge-
halten. (Eine zur Prüfung befähigte 
Person könnte ein Monteur der Her-
stellerfirma sein.)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Hygienemaßnahmen in der Kü-
che sind festgelegt (z. B. Arbeitsklei-
dung, Handtücher, Abwischtücher, 
Reinigung, Schädlingsbekämpfung). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Beschäftigten benutzen beim Ar-
beiten mit Küchenmaschinen und 
-geräten die vorhandenen Schutz-
einrichtungen, z. B. Restehalter, 
Stopfer.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten benutzen beim 
Reinigen von Schneid- und Zer-
kleinerungswerkzeugen (z. B. der 
Messer des Fleischwolfes oder 
der Aufschnittschneidemaschine) 
schnittfeste Schutzhandschuhe.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Sie verwenden nur für die jeweilige 
Arbeitsaufgabe geeignete Messer, 
die sich in einwandfreiem Zustand 
befinden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für die Messer sind geeignete Able-
geeinrichtungen wie z. B. Magnet-
leisten, Haltebügel, Messertaschen 
vorhanden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Flächen und Geräte in der kalten Kü-
che werden nach Verunreinigungen 
bzw. nach Arbeitsschluss gereinigt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist ein Reinigungsplan für die kal-
te Küche vorhanden, in dem das Rei-
nigungspersonal, der Reinigungsum-
fang, die Reinigungsintervalle, die 
Reinigungsgeräte und -mittel festge-
legt sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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C 3  Warme Küche

Heiße Oberflächen, heiße Flüssigkeiten und Dämpfe können Verbrennungen verursachen. 
Durch Fettablagerungen in den Abzugsanlagen kann es zu Bränden kommen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Beschäftigten werden regel-
mäßig über die Gefährdungen und 
dem sicheren Umgang mit Küchen-
geräten informiert (Kochkessel, 
Kippbratpfannen, Fritteusen, Sala-
mander, Heißluftdämpfer, Grillgerä-
te, Mikrowellen usw.). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Küchengeräte und die Dunst-
abzugsanlagen werden regelmä-
ßig von einer zur Prüfung befähig-
ten Person überprüft. Fristen für 
die Prüfungen und die zur Prüfung 
befähigte Person sind festgelegt. 
Die Ergebnisse der Prüfungen wer-
den schriftlich festgehalten. (Eine 
zur Prüfung befähigte Person könn-
te ein Monteur der Herstellerfirma 
sein.)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Hygienemaßnahmen in der 
Küche sind festgelegt (z. B. Ar-
beitskleidung, Handtücher, Ab-
wischtücher, Reinigung, Schäd-
lingsbekämpfung).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Beschäftigten verwenden nur 
sichere und für die jeweilige Ar-
beitsaufgabe geeignete Messer.
→ ASI 7.10 Sicherer Umgang mit 

Messern in Küchen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Arbeitshöhe des Schneidbrettes 
entspricht der Körpergröße des je-
weiligen Beschäftigten, z. B. durch 
die Verwendung von Schneidbrett-
erhöhungen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für die Messer sind geeignete Able-
geeinrichtungen wie z. B. Magnet-
leisten, Haltebügel, Messertaschen 
vorhanden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Filter der Abluftanlagen/Dunst-
abzugsanlagen werden regelmäßig 
gereinigt. Fristen und verantwortli-
che Mitarbeiter sind festgelegt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten benutzen beim 
Reinigen der Dunstabzugshauben 
nur geeignete Aufstiege (z. B. einen 
Tritt).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Flächen und Geräte in der Küche 
werden nach Verunreinigungen 
bzw. nach Arbeitsschluss gereinigt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Es ist ein Reinigungsplan für die 
warme Küche vorhanden, in dem 
das Reinigungspersonal, der Rei-
nigungsumfang, die Reinigungsin-
tervalle, die Reinigungsgeräte und 
-mittel festgelegt sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für den Transport heißer Flüssig-
keiten verwenden die Mitarbeiter 
nur geeignete Behälter (bruchsi-
chere, temperaturbeständige und 
geschlossene Behälter, geeigne-
te Transportwagen, die ein Kippen 
oder Verrutschen der Behälter ver-
hindern).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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C 4  Spülküche

In Spülräumen und Spülbereichen können unter anderem folgende Gefährdungen auf-
treten: rutschige Fußböden (Fett, organische Abfälle oder Wasser), scharfe Gegenstände 
(Scherben, Splitter, Messer), Hautgefährdungen durch Arbeiten im feuchten Milieu, Kontakt 
mit Reinigungsmitteln.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Beschäftigten werden regelmä-
ßig über die speziellen Gefährdun-
gen beim Umgang mit Spülmaschi-
nen informiert (Putzmaschinen für 
Besteck und Metallgeschirr, Spül-
maschinen). 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Spülmaschinen werden regel-
mäßig von einer zur Prüfung befä-
higten Person überprüft. Fristen für 
die Prüfungen und die zur Prüfung 
befähigte Person sind festgelegt. 
Die Ergebnisse der Prüfungen wer-
den schriftlich festgehalten. (Eine 
zur Prüfung befähigte Person könn-
te ein Monteur der Herstellerfirma 
sein.)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es sind geeignete Hautschutzmaß-
nahmen festgelegt und umgesetzt. 
Wenn flüssigkeitsdichte Handschu-
he getragen werden, stehen aus-
reichende Unterzieh-Handschuhe 
(z. B. aus Baumwolle) zur Verfü-
gung.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Es stehen geeignete Hautschutz- 
und -pflegemittel zur Verfügung. Ein 
Hautschutzplan wurde erstellt und 
ausgehängt.
→ ASI 8.60 Haut und Beruf

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Eine gesundheitlich zuträgliche 
Atemluft und Raumtemperatur in 
der Spülküche ist gewährleistet, 
z. B. ist eine Zu- und Abluftanlage 
vorhanden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Zur Aufnahme anfallender Abfäl-
le, z. B. Speisereste, Papierserviet-
ten, sind geeignete ausreichend be-
messene Sammelbehälter mit dicht 
schließendem Deckel vorhanden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Flächen und Geräte in der Spülkü-
che werden nach Verunreinigungen 
bzw. nach Arbeitsschluss gereinigt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist ein Reinigungsplan für die 
Spülküche vorhanden, in dem das 
Reinigungspersonal, der Reini-
gungsumfang, die Reinigungsin-
tervalle, die Reinigungsgeräte und 
-mittel festgelegt sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei sichtbarem Befall von Wand- 
und Deckenflächen mit Schwarz-
schimmel werden vor der Beseiti-
gung die Ursachen ermittelt und 
minimiert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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D 1  Servicebereich

Eine schlechte oder unzureichende Organisation der Arbeiten im Servicebereich kannzu 
psychischen Belastungen und auch zu Schwierigkeiten im Umgang mit Gästen führen. 
Schweres Heben und Tragen kann Erkrankungen des Hand-Arm-Systems hervorrufen. Zu 
enge Wege zwischen den Tischen können Sturzunfälle mitverursachen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Arbeitsabläufe, Aufgabenverteilun-
gen, Laufwege, Einteilung der Be-
reiche, Arbeitszeit- und Pausenre-
gelungen sind eindeutig festgelegt, 
um Stress und Belastungen mög-
lichst gering zu halten.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind informiert 
(bzw. geschult), wie sie sich im Um-
gang mit den Gästen verhalten und 
wie sie Konflikte und Beschwerden 
bewältigen können.
→ Seminarangebote der BGN: 

www.bgn.de → Qualifizierung 
→  Qualifizierungsangebote → 
regionale Angebote für Kleinbe-
triebe

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Verkehrs- und Laufwege sind 
frei. Der Abstand zwischen den Ti-
schen ist ausreichend groß.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

D Gastraum
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Bonspießer sind so beschaffen, 
dass Handverletzungen vermieden 
werden (z. B. flexibler Kunststoff, 
Klemmleisten, Zettelkästen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Abfallbehälter, in die Tischab-
fälle entleert werden, sowie Abfall-
behälter, die in Theken eingebaut 
sind, bestehen aus nicht brenn-
barem Material und haben einen 
selbstschließenden Deckel oder sie 
sind selbstlöschende Behälter.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Der Gastraum ist mit schwer ent-
flammbaren Stoffen ausge-
schmückt (u. a. keine Ausschmü-
ckungen aus Kunststoff verwendet, 
die nach dem Einbau unter Hitze-
einwirkung brennend abtropfen 
können).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Offenes Licht, wie Kerzen und Pet-
roleumlampen, wird im Gastraum 
nur auf Tischen und Theken ver-
wendet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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D 2  Getränkeausschank

Im Getränkeausschank kann es zu Gefährdungen des Erstickens durch ausströmendes 
Schankgas (CO2, N2) infolge von Undichtigkeiten und zu Gefährdungen durch den Zerknall 
von druckbeaufschlagten Anlageteilen, z. B. des Getränkebehälters, kommen. Auch Schim-
melpilzbefall sowie Verunreinigungen der Anlage und unsachgemäßer Einsatz von Reini-
gungsmitteln können die Mitarbeiter gefährden.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Es bedienen nur Beschäftigte die 
Getränkeschankanlage, die im Um-
gang mit der Schankanlage unter-
wiesen wurden. Dies gilt insbeson-
dere für den Wechsel der Druck-
gasflaschen und der Getränke- und 
Grundstoffbehälter.
→ DGUV Regel 110-007 Errichtung 

und Betrieb von Getränkeschank-
anlagen, Anhang 3

→ ASI 6.80 Sicherer Betrieb von 
Getränkeschankanlagen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Um eine Gefährdung durch unkon-
trolliert austretende Schankgase 
auszuschließen, wurden technische 
Maßnahmen getroffen, z. B. Lüftung 
des Aufstellungsraumes, Installati-
on einer Gaswarnanlage.
→ ASI 6.80 Sicherer Betrieb von Ge-

tränkeschankanlagen
→ Handlungshilfe "Gefährdungsbe-

urteilung Getränkeschankanla-
gen" auf www.bgn.de 

    (Shortlink 566)

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)



33

ASI 10.12

Die Getränkeschankanlage wird re-
gelmäßig von einer zur Prüfung be-
fähigten Person geprüft. Die Fristen 
für die Prüfung wurde im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung festge-
legt. Die Ergebnisse der Prüfungen 
werden schriftlich festgehalten. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist festgelegt, welche Reinigun-
gen der Getränkeschankanlage 
von wem wann erfolgen. Die Reini-
gungs- und Desinfektionsinterval-
le orientieren sich am Getränk ent-
sprechend der DIN-Norm 6650-6 
(siehe auch ASI 6.84) Die Reinigung 
der Anlage wird in einem Reini-
gungsnachweis dokumentiert.
→ ASI 6.84 Hygienischer Betrieb 

von Getränkeschankanlagen

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Gasflaschen werden nur mit ei-
nem geeigneten Druckminderer 
(z. B. mit SK-Kennzeichnung) an die 
Getränkeschankanlage angeschlos-
sen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

In der Nähe der Druckgasversor-
gung (Aufstellung der Gasflaschen) 
ist eine „Betriebsanweisung für den 
Umgang mit Druckgasflaschen von 
Getränkeschankanlagen“ ange-
bracht.
→ DGUV Regel 110-007 Errichtung 

und Betrieb von Getränkeschank-
anlagen, Anhang 2

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Getränkeschankanlage wurde 
nach der Montage und vor der ers-
ten Inbetriebnahme von einer zur 
Prüfung befähigten Person, z. B. 
vom Monteur der Schankanlagenfir-
ma, der Brauerei oder des Getränke-
händlers, geprüft.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Die Ergebnisse aller Prüfungen wer-
den schriftlich festgehalten, z. B. 
in der Prüfbescheinigung DGUV 
Grundsatz 310-008.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Getränkeschankanlage wird, 
wenn sie Mängel aufweist, nicht be-
nutzt (z. B. defekte Gaswarnanla-
ge, fehlerhafter Druckminderer, de-
fektes Manometer oder nicht bzw. 
fehlende verplombte Sicherheits-
ventile).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Druckgasflaschen werden im-
mer senkrecht aufgestellt und nicht 
liegend betrieben und sie sind vor 
gefährlicher Erwärmung geschützt, 
z. B. keine Aufstellung in der Nähe 
von Heizkörpern.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Getränke- und Grundstoffbe-
hälter werden richtig gelagert (z. B. 
maximal ein Aufsatz, nicht volle auf 
leere Behälter stellen, nur Behälter 
stapeln, die auch stapelfähig sind). 
Voll- und Leergut stehen getrennt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es werden nur für Getränkeschank-
anlagen und für die entsprechende 
Getränkeart geeignete Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel verwendet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Schankanlage wird während 
der Reinigung gesichert, um zu ver-
hindern, dass während des Reini-
gungsvorganges gezapft wird (z. B. 
Warnhinweis an Zapfhahn anbrin-
gen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Der Raum für die zum Entleeren an-
geschlossenen Druckgasflaschen 
ist mit dem Warnzeichen W029 als 
Gaslagerraum gekennzeichnet.
→  ASI 6.80 Sicherer Betrieb von 

Getränkeschankanlagen, Kapi-
tel 5.2

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Räume, in denen eine Gefährdung 
durch ausströmende Schankgase 
(CO2, N2) entstehen können, sind 
mit einem Warnzeichen gekenn-
zeichnet. 
→  Warnzeichen siehe ASI 6.80 Si-

cherer Betrieb von Getränke-
schankanlagen, Kapitel 8.1

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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D 3  Bankett-Bereich

Hier können Gefährdungen durch schweres Heben und Tragen beim Bewegen von Möbeln 
und durch die unsachgemäße Lagerung von Gegenständen entstehen. Mangelhafte Leitern 
und Tritte können Abstürze verursachen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Es bestehen fertige Organisations- 
und Ablaufpläne für Veranstaltun-
gen, um die Abläufe zu vereinfa-
chen und Stress möglichst zu redu-
zieren.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen Hebe- und Tragehilfen für 
das Bewegen von Möbeln (Tische, 
Stühle, Bauelemente) zur
Verfügung.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen geeignete Leitern und 
Tritte in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung (z. B. Bauart, Höhe und 
Standsicherheit der Arbeitsaufgabe 
entsprechend).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Verkehrs- und Fluchtwege werden 
nicht zugestellt. ■         ■

Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Regale besitzen eine ausreichende 
Standsicherheit und Tragfähigkeit 
(z. B. an Wänden verankern).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Wenn keine Transportmittel vorhan-
den sind, werden schwere Gegen-
stände (Möbel, Tische etc.) nur zu 
zweit transportiert (z. B. durch Ar-
beitsanweisung festlegen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Brandschutztüren sind nicht 
durch Gegenstände zugestellt oder 
verkeilt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 1  House-Keeping

Im House-Keeping-Bereich bestehen Gefährdungen der Reinigungskräfte durch Reinigungs-
mittel, psychische Belastungen beim Kontakt mit Gästen (Intimsphäre), infektiöse Materia-
lien (Spritzen, Abfälle, Bettwäsche, Handtücher), spitze Gegenstände (Spritzen, Scherben) 
und durch schweres Heben und Tragen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Für Reinigungsarbeiten werden 
möglichst ungefährliche (haushalts-
übliche) Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel verwendet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Den Reinigungskräften stehen ge-
eignete Handschuhe zum Schutz 
gegen Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel sowie möglicherwei-
se gegen infektiöses Material zur 
Verfügung und sie benutzen diese 
Handschuhe auch.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Beschäftigten sind über die Ar-
beitsabläufe, den Umgang mit Gäs-
ten, über den Einsatz der Reini-
gungsmittel und über den Umgang 
mit möglicherweise infektiösen Ma-
terialien (Spritzen, Abfälle, Bettwä-
sche, Handtücher) informiert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

E Hotelbereich
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Es ist festgelegt, wie die Bett- und 
Badezimmerwäsche zu entsorgen 
ist.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Reinigungskräfte sind über die 
richtigen Hebe- und Tragetechniken 
informiert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es stehen Transporthilfsmittel (Wä-
schewagen mit leichtgängigen Rol-
len) zur Verfügung, um schweres 
Heben und Tragen zu vermeiden.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Wenn durch Nassreinigung die Ver-
kehrswege vorübergehend rutschig 
werden, wird ein Warnschild aufge-
stellt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Brandschutztüren sind nicht 
durch Gegenstände zugestellt oder 
verkeilt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 2 Wellness-Bereich (Schwimmbad/Sauna)

Bei Wartung, Pflege und Instandhaltung der Anlagen und Geräte im Wellness-Bereich treten 
Gefährdungen auf, insbesondere bei Arbeiten an Anlagen zur Aufbereitung und Desinfek-
tion des Schwimmbad-Beckenwassers. Weitere Gefährdungen können auftreten durch 
Sturzgefahren, Gefahrstoffe, Reinigungsarbeiten, Infektionsgefahr und Brandgefahr im 
Saunabereich. 

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Für Arbeiten an Chlorungsanlagen, 
Ozonanlagen und Arbeiten mit ge-
fährlichen Arbeitsstoffen (z. B. Rei-
nigungsarbeiten (Gebindewechsel)) 
sind Betriebsanweisungen in ver-
ständlicher Form und Sprache vor-
handen.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Tätigkeiten an Chlorungs- und Ozo-
nanlagen führen nur Personen aus, 
die hierfür fachkundig, geeignet 
und unterwiesen sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist sichergestellt, dass zum Auf-
guss beim Saunaofen kein entzünd-
liches Konzentrat verwendet wird.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Das Erste-Hilfe-Material ist leicht er-
reichbar aufbewahrt und gekenn-
zeichnet. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Für den Umgang mit gefährlichen 
Arbeitsstoffen (Chemikalien zur pH-
Wert-Einstellung, Reinigung und 
Desinfektionsmittel, Flockungsmit-
tel) werden technische Hilfsmittel 
bereitgestellt (z. B. Transporthilfen, 
Umfüllvorrichtungen) und die Be-
schäftigten benutzen diese auch.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei entleerten Becken wird deutlich 
auf die Absturzgefahr hingewiesen, 
z. B. mit Flatterleinen, die in ausrei-
chendem Abstand vom Beckenrand 
aufgestellt sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei Arbeiten im Schwimmbadbe-
reich wird – sofern erforderlich – 
persönliche Schutzausrüstung zur 
Verfügung gestellt und getragen, 
z. B. Gesichtsschutz, Gummi- oder 
Kunststoffstiefel, Schutzhandschu-
he und Schutzschürze, namentlich 
gekennzeichnetes Atemschutzgerät 
als Vollmaske mit wirksamem Filter.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Wäscheschleuder ist für den 
Bäderbetrieb geeignet und stand-
sicher aufgestellt (mit einer abnut-
zungsfreien Bremseinrichtung und 
einer Deckelzuhaltung versehen, so 
dass der Deckel nur bei stillstehen-
der Trommel geöffnet werden kann).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die prüfungsbedürftigen techni-
schen Einrichtungen im Wellness-
Bereich (z. B. Chlorungsanlage, 
Ozonanlage, elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel, Wäscheschleu-
der, Hochdruckreiniger) werden ent-
sprechend der Prüffristen von einer 
zur Prüfung befähigten Person ge-
prüft.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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E 3  Gebäudetechnische Anlagen

Mängel und Schäden an gebäudetechnischen Anlagen und der unsachgemäße Umgang 
mit den Anlagen können zu Gefährdungen führen, u. a. durch Gefahrstoffe, unkontrolliert 
freiwerdende Energien oder Medien, Brände oder elektrischen Strom. Störungen an gebäu-
detechnischen Anlagen beeinträchtigen auch die Kundenzufriedenheit und können somit 
zu psychischen Belastungen des Servicepersonals führen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Es ist sichergestellt, dass nur fach-
kundige Personen in und an den 
gebäudetechnischen Anlagen ar-
beiten.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Fristen für die Prüfung und War-
tung der Anlagen und die zur Prü-
fung befähigten Personen, die die 
Prüfungen durchführen, sind fest-
gelegt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist festgelegt, welche Betriebs-
anweisungen erforderlich sind und 
sie sind erstellt sowie bekannt ge-
macht.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die technischen Anlagen kön-
nen von Unbefugten nicht betre-
ten werden (z. B. Zutrittsverbote, 
Kennzeichnungen, Regelungen für 
Aufbewahrungsorte von Schließele-
menten).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Es ist sichergestellt, dass die ge-
bäudetechnischen Anlagen in regel-
mäßigen Abständen von Fachperso-
nal gewartet und instandgehalten 
werden. Herstellerangaben und Er-
fahrungswerte wurden bei der Fest-
legung der Wartungsintervalle be-
rücksichtigt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Zur Einhaltung der Wartungsinter-
valle sind geeignete Maßnahmen 
getroffen, z. B. Wartungsverträge 
mit Firmen bzw. ein systematisches 
Instandhaltungs- Management.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Unter Berücksichtigung der Her-
stellerangaben und des Stands der 
Technik wurden die Prüffristen so-
wie die erforderlichen Qualifikatio-
nen des Prüfpersonals festgelegt. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Ergebnisse der Prüfungen wer-
den in geeigneter Weise dokumen-
tiert, z. B. in Prüfbüchern.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Anlagen sind deutlich erkenn-
bar und dauerhaft gekennzeichnet 
(z. B. Hersteller, Lieferer oder Ein-
führer (Importeur), Typ und Bau-
jahr oder Erzeugnisnummer, Kälte-
mittel, Füllgewicht in kg, zulässiger 
Betriebsüberdruck der jeweiligen 
Druckstufe in bar, Hinweis auf Ei-
gensicherheit gegen Drucküber-
schreitung, falls zutreffend).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

In oder an Verteilern und Schalt-
schränken sind die einzelnen 
Schalteinrichtungen wie FI-Schutz- 
und Leitungsschutzschalter sowie 
Hauptschalter ihrer Funktion nach 
gekennzeichnet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Sicherheitseinrichtungen ge-
gen Drucküberschreitung, z. B. bei 
Dampfkesselanlagen, Warmwasser-
anlagen, Kälteanlagen, sind gegen 
Änderung der Einstellung durch Un-
befugte gesichert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es steht geeignete persönliche 
Schutzausrüstung für Arbeiten mit 
gefährlichen Stoffen zur Verfügung, 
z. B. Brillen, Handschuhe, Schürzen 
und Stiefel.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Gefahrstellen wie Schwellen in Tür-
durchgängen, einzelne Stufen, Ma-
schinensockel und niedrige Gänge 
(z. B. unter Lüftungskanälen) sind 
deutlich gelbschwarz gekennzeich-
net bzw. abgepolstert.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für Notfälle (z. B. Austritt von grö-
ßeren Mengen gesundheitsgefähr-
licher Kältemittel o. ä.) wurden ge-
eignete Maßnahmen getroffen. Die 
Beschäftigten wurden über diese 
Notfallmaßnahmen unterrichtet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 4  Aufzugsanlagen

Mängel und Schäden an Aufzugsanlagen stören den Hotelbetrieb, verärgern die Kunden 
und können dadurch zu psychischen Belastungen der Mitarbeiter führen.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Mit der Bedienung und dem Betrieb 
von Aufzügen ist eine zuverlässi-
ge und unterwiesene Person beauf-
tragt und vertraut (in der Regel der 
Haustechniker), die z. B. ihre Befä-
higung – als so genannter Aufzugs-
wärter – nachgewiesen hat.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei Aufzugsanlagen sind die gesetz-
lich vorgeschriebenen Prüfungen 
eingehalten und mit der zugelas-
senen Überwachungsstelle abge-
stimmt. 

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Der betriebssichere Zustand wird 
durch den Aufzugswärter und Fach-
firmen regelmäßig und im für die 
Aufzugsanlage angemessenen Zeit-
abstand geprüft. Die Fristen sind 
festgelegt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Während der Betriebszeit der Auf-
züge ist jederzeit ein Aufzugswärter 
erreichbar.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Es ist sichergestellt, dass die Not-
rufeinrichtung stets wirksam ist und 
bei Notrufen aus einem Fahrkorb 
in angemessener Zeit mit den ein-
geschlossenen Personen Kontakt 
aufgenommen werden kann und 
die Befreiungsmaßnahmen sach-
gerecht durchgeführt werden (z. B. 
klare Arbeitsanweisungen, Übun-
gen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Für den Wartungsfall werden für je-
den Zugang zum Aufzug Hinweis-
schilder bereitgehalten: „Aufzug 
außer Betrieb“.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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E 5 Werkstatt

In der Werkstatt kann es zu Verletzungen und Gefährdungen beim Umgang mit Maschinen 
und Geräten kommen, z. B. durch drehende Teile oder nicht verwendete persönliche Schut-
zausrüstung.

Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Es ist festgelegt, welche Betriebsan-
weisungen erforderlich sind. Diese 
sind den Mitarbeitern bekannt und 
werden entsprechend beachtet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Bei der Beschaffung von Handwerk-
zeugen und anderer Arbeitsmittel 
wird darauf geachtet, dass nur si-
cherheitstechnisch einwandfreie 
Arbeitsmittel angeschafft werden 
(z. B. mit GS-Zeichen).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist sichergestellt, dass die Ar-
beitsmittel regelmäßig auf ihren si-
cheren Zustand hin überprüft wer-
den.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist sichergestellt, dass die erfor-
derliche persönliche Schutzaus-
rüstung zur Verfügung steht, z. B. 
Sicherheitsschuhe, Schutzhand-
schuhe, Schutzbrille usw.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Die Bedienungsanleitungen der 
Maschinen und Geräte sind in der 
Werkstatt vorhanden bzw. werden 
für das Werkstattpersonal zugäng-
lich aufbewahrt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die Mitarbeiter im Werkstattbereich 
kennen die Gefährdungen, die beim 
Umgang mit Maschinen, Geräten 
und Arbeitsmitteln bestehen. Die 
anzuwendenden Sicherheitsmaß-
nahmen sind ihnen bekannt und 
werden umgesetzt (z. B. Verwen-
den eines Maschinenschraubstocks 
beim Bohren mit der Ständerbohr-
maschine; Tragen geeigneter, eng 
anliegender Arbeitskleidung; Tra-
gen einer Schutzbrille beim Schlei-
fen und Schneiden).

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Schutzeinrichtungen und Einrich-
tungen mit Schutzfunktion wer-
den regelmäßig auf Vorhandensein 
und ordnungsgemäßen Zustand 
überprüft und bei Bedarf nachge-
stellt (z. B. Werkstückauflagen und 
Schutzhauben am Schleifbock) 
bzw. bei Beschädigung ersetzt.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Die zur Lagerung von Arbeitsmitteln 
und Ersatzteilen verwendeten Re-
gale sind ausreichend standsicher. 
Die zulässige Belastung der ein-
zelnen Fachböden ist bekannt und 
wird beim Lagern beachtet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Maßnahmen Umgesetzt
ja         nein

Wenn nicht umgesetzt, dann 
besteht Handlungsbedarf

Elektroarbeiten werden nur von 
Elektrofachkräften (bzw. un-
ter deren Leitung und Aufsicht) 
durchgeführt. Dabei werden die 
elektrotechnischen Regeln (VDE-Be-
stimmungen) beachtet.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Beim Schweißen ist sichergestellt, 
dass vor der ersten Inbetriebnah-
me und danach regelmäßig die Ein-
zelflaschen und Verbrauchseinrich-
tungen auf Dichtheit, Aufstellung 
und Beschaffenheit von einer zur 
Prüfung befähigten Person geprüft 
sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Es ist sichergestellt, dass vor Be-
ginn von Schweißarbeiten eine 
Sichtprüfung auf einwandfreien Zu-
stand von Gasschläuchen, Befesti-
gungen und Verbrauchselementen 
sowie auf Funktion von Verbrauchs-
einrichtungen vom Benutzer durch-
geführt wird.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)

Werden Schweißarbeiten durchge-
führt, so wird ein Erlaubnisschein 
ausgestellt, in dem die Arbeitsauf-
gabe und die auszuführenden Ar-
beiten beschrieben, die Gefährdun-
gen beurteilt, die entsprechenden 
Schutzmaßnahmen festgelegt und 
die notwendigen Verhaltensregeln 
vorgeschrieben sind.

■         ■
Wer erledigt

bis wann? (Datum)
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Bemerkungen / Beratungsbedarf:
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Prüfung durch … Prüffrist (*)

Anlagen zur Wasseraufbereitung Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Aufzugsanlagen Zugelassene Überwa-
chungsstelle (ZÜS)

Hauptprüfung:
alle 2 Jahre (*)

Zwischenprüfung: mittig 
zwischen zwei Haupt-
prüfungen (*)

Dunstabluftanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Ortsveränderliche elektrische 
Betriebsmittel

Zur Prüfung befähigte Per-
son (Elektrofachkraft)

Richtwert: 
alle 6 Monate; 
Maximalwert bei 
geringer Fehlerquote: 
jährlich, im Büro alle 
zwei Jahre

Ortsfeste Betriebsmittel und 
elektrische Anlagen

Zur Prüfung befähigte Per-
son (Elektrofachkraft)

Alle 4 Jahre

Fahrzeuge (KFZ) und Zweiräder Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Feuerlöscher Fachkundiger (Wartung)
bzw. zur Prüfung befähigte 
Person (Prüfung des Druck-
behälters)

Alle 2 Jahre (*)

Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen
(Auswahl)

Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel un-
terliegen schädigenden Einflüssen, Abnut-
zung und Alterung. Dies kann dazu führen, 
dass sie nicht mehr in einem ordnungsge-
mäßen Zustand sind und es kommt zu Ge-
fährdungen für den Benutzer. Daher müs-
sen insbesondere alle Schutzeinrichtungen 
und Bauteile, von denen die Sicherheit der 
Beschäftigten abhängt, regelmäßig geprüft 
und bei Bedarf instandgesetzt oder ausge-

tauscht werden.
Sofern es keine in Vorschriften festgelegten 
maximalen Prüffristen gibt, sind diese durch 
eine Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln.
Zu Ihrer Unterstützung bei der Festlegung 
der Prüffristen finden Sie hier die vorge-
schriebenen oder empfohlenen Prüffristen 
für verschiedene Prüfgegenstände die im 
Gastgewerbe anzutreffen sind.
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Ortsfeste Feuerlöschanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person / Sachkundiger

Jährlich

Flüssiggasanlagen
- ortsfest 
- ortsveränderlich
- mit Gasverbrauchseinrichtun-

gen in Räumen unter Erdgleiche

Zur Prüfung befähigte 
Person Alle 4 Jahre (*)

Alle 2 Jahre (*)
Jährlich (*)

Flüssigkeitsstrahler (Hochdruck-
reiniger)

Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Gasgeräte, insbesondere deren 
Zündsicherungen 

Zur Prüfung befähigte 
Person, ggf. unterwiesener 
Beschäftigter

Jährlich

Gaswarnanlagen für Getränke-
schankanlagen

Zur Prüfung befähigte 
Person

Nach Gefährdungsbeur-
teilung (unter Berück-
sichtigung der Herstel-
lerangaben)

Getränkeschankanlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Alle 2 Jahre 

Kraftbetätigte Türen und Tore Sachkundiger Jährlich

Leitern und Tritte Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Kegel- und Bowlinganlagen Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich

Sicherheitsbeleuchtung Sachkundiger Jährlich

Sicherheitseinrichtungen an 
Maschinen und Geräten (z. B. 
Verriegelungen, NOT-Halt)

Unterwiesener
Beschäftigter

Zur Prüfung befähigte 
Person

Arbeitstäglich auf 
Funktion

Jährlich

Wäschereimaschinen Zur Prüfung befähigte 
Person

Jährlich
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Erläuterungen:

Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS):
Prüfstelle, die von der zuständigen Landes-
behörde für bestimmte Aufgabenbereiche 
benannt und vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales bekanntgemacht wurde.

Sachkundiger:
Person, die auf Grund ihrer fachlichen Aus-
bildung und Erfahrung ausreichende Kennt-
nisse auf dem jeweiligen Gebiet hat, die mit 
dem einschlägigen Vorschriften- und Regel-
werk vertraut ist und den sicheren Zustand 
des zu prüfenden Gegenstands (Arbeitsmit-
tel, Einrichtung usw.) beurteilen kann.

Zur Prüfung befähigte Person: 
Zur Prüfung befähigte Person, die durch ihre 
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und 
ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die 
erforderlichen Kenntnisse zur Prüfung ver-
fügt.

Fachkundiger:
Sind in diesem Fall Sachkundige gemäß DIN 
14406-4: 2009-09 „Tragbare Feuerlöscher-
Teil 4: Instandhaltung“.

Unterwiesener Beschäftigter:
Beschäftigter, der angemessen und ausrei-
chend unterwiesen wurde, so dass er in der 
Lage ist, die Prüfungen durchzuführen und 
dabei Mängel zu erkennen.

(*) bei Prüffrist:
Maximal zulässige Prüffrist nach den jeweils 
einschlägigen Rechtsvorschriften.
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